
Einwohnergemeinderat hat Departemente verteilt

Der Einwohnergemeinderat hat die Verteilung der Departemente sowie die Stell-

vertretungen geregelt. Weiter wurde beschlossen, das bisherige Departement

Dienstleistungen und Soziales neu in Departement Gesellschaft und Gesundheit

umzubenennen und dessen Aufgaben neu zu regeln.

Für die Departementsverteilung hat sich der Einwohnergemeinderat in seiner künfti-

gen Zusammensetzung ab 1. Juli 2024 getroffen. Die Verteilung wurde im neu ge-

wählten Gremium wie folgt beschlossen:

Departement Departementschef Stellvertretung

Talammann Talammann
Mike Bacher

Statthalter
Martin Mahler

Finanzen und Sicherheit Statthalter
Martin Mahler

Gemeinderätin
Cornelia Amstutz

Bildung und Sport Gemeinderätin
Cornelia Amstutz

Talammann
Mike Bacher

Bau und Infrastruktur Gemeinderat
Martin Zumbühl

Gemeinderätin
Claudia Christen

Gesellschaft und
Gesundheit

Gemeinderätin
Claudia Christen

Gemeinderat
Martin Zumbühl

Anpassungen an der Organisation der Einwohnergemeinde Engelberg

Der neu eingeführte Zweckverband Regionaler Sozialdienst Obwalden übernimmt Auf-

gaben wie die wirtschaftliche Sozialhilfe, das Alimentenwesen oder die Berufsbei-

standschaften. Diese Aufgaben waren bisher im Departement Dienstleistungen und

Soziales angesiedelt.
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Ab dem 1. Juli 2024 wird das bisherige Departement Dienstleistungen und Soziales

umbenennt in Departement Gesellschaft und Gesundheit. Gleichzeitig übernimmt die-

ses Departement neu den Bereich Kultur und Kirche. Dieser Bereich war bisher im

Departement Bildung und Sport angesiedelt. Diese Anpassung wurde vom Einwohner-

gemeinderat in der bisherigen Zusammensetzung bereits am 15. April 2024 beschlos-

sen. Das neue Organigramm der Einwohnergemeinde Engelberg finden Sie auf der

Homepage der Einwohnergemeinde unter www.gde-engelberg.ch

Geschäftsführer Bendicht Oggier

Anmeldeschluss Musikschule

Bitte beachten Sie, dass am 24. Mai 2024 die Anmeldefrist für den Unterricht an der

Musikschule endet.

Auch Kinder, welche bereits die Musikschule besuchen, müssen neu angemeldet wer-

den. Entsprechende Formulare finden Sie auf unserer Homepage.

Eine Anmeldung ist aber auch ohne das besagte Formular per Post oder E-Mail an fol-

gende Adressen möglich:

Musikschule Engelberg

Jens Ullrich

Schulhausweg 7

6390 Engelberg

oder

jens.ullrich@gde-engelberg.ch

Vielen Dank. Wir freuen uns auf viele musizierende und singende Kinder.

Jens Ullrich, Bereichsleiter Musikschule
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Baugesuche und Sonderbewilligungen

Nachstehende Baugesuche werden gemäss Verordnung zum Baugesetz vom 7. Juli

1994 (Bauverordnung) Art. 29 Abs. 2 während zehn Tagen beim Bauamt Engelberg

öffentlich aufgelegt. Gleichzeitig werden die benötigten Sonderbewilligungen ange-

zeigt. Einsprachen gegen die beantragte Baubewilligung oder gegen die Sonderbewil-

ligung sind bis 27. Mai 2024 schriftlich und begründet, im Doppel an den Einwohner-

gemeinderat Engelberg, Dorfstrasse 1, 6390 Engelberg, einzureichen (Bauverordnung

Art. 31, 36 und 37).

Gesuchsteller

Bauvorhaben

Zonen

Ort

Schutzgebiete

Franziska Christen und Jan Latscha, Horbisstrasse 18, 6390

Engelberg

Anbau und Umbau Wohnhaus

W2A

Parzelle Nr. 1175, Horbisstrasse 18, GB Engelberg

Gewässerschutzbereich Au

Gesuchsteller

Bauvorhaben

Zonen

Ort

Schutzgebiete

Naturgefahren

Zb Zentralbahn AG, Bahnhofstrasse 23, 6362 Stansstad

Ersatz Schliessfachanlage Bahnhof Engelberg

Zone für öffentliche Bauten und Anlagen

Parzelle Nr. 96, Bahnhofstrasse 9, GB Engelberg

Gewässerschutzbereich Au

Ue 2/4

Gesuchsteller

Bauvorhaben

Zonen

Ort

Schutzgebiete

Naturgefahren

Roby und Hanny Niederberger, Flecken 29, 6023 Rothenburg

Ersatzneubau Mehrfamilienhaus

W3

Parzelle Nr. 1571, Birrenweg 20, GB Engelberg

Gewässerschutzbereich Au, Gewässerraumzone

Ue0, Ue1

Erinnerung: Rechnungs-Talgemeinde

Die Rechnungs-Talgemeinde (Einwohnergemeindeversammlung) findet am

Dienstag, 21. Mai 2024 um 20.00 Uhr im Kursaal statt.
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Unterstützung der Jugendarbeit von Engelberger
Vereinen

Der Einwohnergemeinderat Engelberg unterstützt die Jugendförderung von En-

gelberger Vereinen und Institutionen für Kinder und Jugendliche zwischen dem

6. und 18. Lebensjahr mit gesetzlichem Wohnsitz in Engelberg mit finanziellen

Beiträgen. Die Vereine können Gesuche bis zum 15. Juni 2024 einreichen.

Die Vereine stellen einen wichtigen gesellschaftlichen Bestandteil der Gemeinde dar.

Sie tragen dazu bei, dass Kinder und Jugendliche ihre Freizeit sinnvoll gestalten kön-

nen. Durch finanzielle Beiträge soll die Jugendförderung in Engelberger Vereinen, na-

mentlich in den Bereichen Gesellschaft, Kultur sowie Sport und Freizeit, unterstützt

werden. Im Speziellen sollen Vereine mit hohen Infrastruktur-Benützungsgebühren

entlastet werden.

Der Einwohnergemeinderat stellt für die Jahre 2022 bis 2024 gemäss Beschluss der

Talgemeinde vom 23. November 2021 einen jährlichen Beitrag von CHF 100‘000.00

zur Verfügung, der gemäss Richtlinien auf die unterstützungsberechtigten Vereine zu-

geteilt wird. Der Betrag wird in Form von Sockelbeiträgen und in Form einer leistungs-,

kosten- und teilnehmerabhängigen Unterstützung ausgerichtet.

Anträge bis 15. Juni 2024 einreichen

Die Antragsformulare und die vom Einwohnergemeinderat erlassenen Richtlinien zur

Unterstützung von Vereinen und Institutionen in der Jugendförderung können auf der

Webseite der Gemeinde unter www.gde-engelberg.ch heruntergeladen werden.

Interessierte Vereine und Organisationen reichen ihre Gesuche mit den erforderlichen

Belegen bis 15. Juni 2024 an die Kanzlei der Einwohnergemeinde ein. Auch Vereine,

die in den Vorjahren ein Gesuch eingereicht haben, müssen ein neues Gesuch mit

aktuellen Belegen einreichen. Die Gesuche aus den Vorjahren haben keine Gültig-

keit mehr.

Abteilung Bildung, Kultur und Sport


